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AMTSGERICHT

IM NAMEN DES

NEUSS

VOLKES

URTEIL

77 C 5135i08

ln dem Rechtsstreit

d"rf Autovermietung GmbH, vertr. d. d. GF. -

Prozessbevo llmächtigte r: Rechtsanwalt Schriewer. Lothar.

49,40211 Düsseldotf,

Klägerin,

Düsselthaler Str.

g e g e n

die HUK-Coburg, ges. vertr. d. d. Vorstand, Will i-Hussong^Straße 2, 96450

Coburg,

Beklagte,

P rozessbevol lmächtigte:

hat das Amtsgericht Neuss
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am 18'02,200g im vereinfachten verfahren nach g 495a Zpo ohne mündri-che Verhandlung

durch die Richterin Arndt

fü r  Rech t  e rkann t :

Die Beklagte wird verurteirt, an die Krägerin 98,64 € nebst Zin-
sen In Höhe von fünf prozerrtpunkten über dern Basiszinssatz
nach g 247 BGB seit dem 12.06.2008 zu zahlen.

Dle Beklagte wlrd verurteilt, die Klägerin von durch außerge_
richtliche Tätigkeit entstandenen Rechtsanwaltskosten freizu-
stellen durch Zahlung von 39,00 € nebst zinsen in Höhe von
fünf Prozentpurrkten über den Basiszinssatz nach $ 242 BGB
seit dem 08.11.2008 an Rechtsanwalt Lothar schriewer, Düs-
selthaler Straße 49, 40211 Düsseldorf.

' Die Kosten des Rechtsstreits wenn der Beklagten auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig voilstreckbar,

Tatbestand

Von der Abfassung des Tatbestands wurde gemäß g 313a Abs.1 Zpo abge-
sehen"

Entscheidunqsqründs

L

Die zulässige Klage hat auch in der Sache Erfolg.

:l . rtz| 87
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1 .

Der Klägerin steht gegen die Bekragte aus abgetretenem Recht ein Anspruch
auf zahlung von 99,64€aus gg 7Abs. 1 stvG, g 3 Nr. 1 pfrvG (retzts 11s
wG), 398 BGB zu, Die Bekragte haflet unstreitig für die Forgen des unfalls
vom 03.03,2008, an werchem einer ihrer versicherungsnehrner (folgend;
$chädiger) und ein Herr williap(folgend; Geschädigter) beteiligt wäreh.

a)

Die Klägerin ist aufgrund der unstreitig erfolgten Abtretung aktivlegitimiert.

b)

Auch der Höhe nach kann die Klägerin die in Rechnung gestellten Mietwa-
genkosten ersetzt verlangen.

aa)

Der Umfang des der Klägerin dem Grunde nach unstreitig zustehenden
$chadensersatzanspruchs bestimmt sich nach $$ z4g, BgB BGB. Danach
darf der Geschädigte vom schädiger beziehungsweise von dessen Haft-
pflichtversicherung den Ersatz der objektiv erforderlichen Mletwagenkosten
verlangen. Als erforderlich sind nach ständiger Rechtsprechung diejenigen
Aufwendungen anzusehen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender
Mensch in der Lage des Geschädigten machen würde. Der Geschädigte ist
dabei nach dem wirtschaftlichkeltsgebot gehalten, im Rahmen des ihm zu-
mutbaren von mehreren möglichen den wirtschaftlicheren weg zur scha-
densbehebung zu wählen. Das bedeutet für den Bereich der Mietwagenkos-
ten, dass der Geschädigte von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt -

nicht rtur für Unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen für die Anmietung eines
vergleichbaren Ersatztahrzeuges grundsätzlich nur den günstigeren Miet-
preis ersetzt verlangen kann. Ausgangspunkt für die Betrachtung bildet der
am Markt i.ibliche Normaltarif"
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Nach der Rechtsprechung des BGH ist zurässig, zur Bestimmung des Nor-martarifs in Ausübung des tatrichterrichen Ermessens gemäß $ 2s7 zpo aufdas gewichtete Mitter (ietzt Modus) des ,,schwacke-Automietpreis_spiegers,,
im Postleitzahfengebiet de Geschädigten zurückzugreifen (BGH NJW 2006,
2106). Die Bedenken der Bekragten gegen den schwacke-Automietpreis_
spiegef teilt das Gericht nicht. Es sieht vielmehr wie auch das LG Düsseldorf
(urteir vom 08.02.2008, Az.: 20 s 190/06), das LG Bonn (Nrzv 2007,362)
und nunmehr auch der BGH (NJw 0g, 1s19), keine Anhartspunkte dafür,
dass sich die Mietpreisspiegel enthaltenen Preisveränderungen nicht an der
tatsächl ichen Marktentwicklu n g o rientieren.

Die Ermittlung des Normaltarifs anhand des Schwacke Mietpreisspiegels ist
möglich und zulässig, sorange rricht mit konkreten Tatsachen Mängel der
betreffenden schätzungsgrundlage aufgezeigt werden, die sich auf den zu
entscheiderrden Fall auswirken (BGH NJW 2009, sg). Dies isr hier nicht der
Fall. Der bloße Hinweis darauf, dass andere Studien (namenlich die des
Fraunhofer lnstituts) abweichende Marktpreise ermittett haben, reicht nicht
aus. Konkrete Tatsachen werden vorliegend von der Beklagten nicht ge-
nannt. Da das erkennende Gericht die Bedenken der Beklagten gegen den
schwacke-Mietpreissplegel nicht für zwingend hält, legt es im Rahmen sei-
fies tatrichterlichen Ermessens bei der Schadensschätzung diesen zugrunde.
Das Gericht hät sich bei der Ermessensausübung sowohl mit der Kritik an
dem $chwacke Mletpreisspiegel als auch an den Einwendungen gegen die
Erhebung des Fraunhoferinstituts auseirrander gesetzt. Dies vermag jedoch
nicht dazu führen, dass das Gericht den Schwacke-M)etpreisspiegel als un-
zulässige $chätzgrundlage irn Rahmen von $ 2s7 ZpO ansieht. Ebenso wie
man Bedenken gegen den schwacke-Mietpreisspiegel haben kann, kann
rnan diese auch gegen die Studie des Fraunhoferinstituts haben. Alleine die-
se generelten Bedenken führen jedoch nicht zur Ungeeignetheit der jeweili-
gen Listen, sondern lediglich dazu, dass rnehrere Grundlagerr für die Scha-
densschätzung vorhanden und denkbar sind. Das Gericht erachtet insoweit
den schwacke-Mietpreisspiegel auch deshalb für voaugswürdlg, da dieser

a t J4 /  tJ i
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durch die Anwendung von dreistelligen Posileitzahlengebieten eher auf regi-onale Besonderheiten eingehen kann, als die studie des Fraunhoferinstituts
rnit zweistelligen postleitzahlengebieten.

bb)

Der Geschädigte war auch berechtigt, den Mietwagen für die Zeit vom
03'03.2008 (dem Tag des unfails) bis zum 1 1.08.200s zu beanspruchen.
Nachdem der Bekfagten der Reparaturabtaufplan übermittelt wurde, ist sie
der Reparaturdauer nicht rnehr entgegengetreten. Für dle Dauer der Repara-
tur darf der Geschädigte auch einen Ersatzwagen anmieten, Anhaltspunkte
dafür, dass sich der Geschädigte die Überschreitung der vorn Sachverstän-
digen prognostizierten Dauerzurechnen lassen müsste, sind nicht ersichilich.
lnsbesondeie ist es nicht zu beangtanden, dass die Ersatzteilbestellung erst
nach Vorlage des Gutachtens erfolgt ist. lm übrigen hat die Beklagte vorpro-
eessual selbst eine Mietdauer von g ragen zugrundegelegt.

cc)

Auf dieser Basis hat das Gericht den erstattungsfdhigen Aufwand für den
Mietwagen nach den vorstehenden Ausführungen gemäß $ 287 Zpo wie
folgt ermittelt:

Der Normaltarif nach dem $chwacke-Automietpreis-Spiegel für das postleit-

zahlengebiet 414, Mietwagengruppe drei, beträgt die Wochenpauschale im
gewichteten Mittel (Modus) 467,50 € und die Tagespauschafe TT,oo€, Dem-
nach ergeben sich Mietwagenkosten in Höhe von 544,50 €.

Dieser Normalrnietpreis ist aufgrund der Anmietung in der Unfallsituation um
20 o/o (= 108,90 €) zu erhöhen. Eine Erhöhung des Normaltarifs ist aufgrund
fo lgend er u nfa llbed ingter U mstä nd e gerechtferligt:

fehlende Sicherheitsleistung,

n icht feststehende M ietzeit,
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- mittlere Zahlungsverzögerung,
- Risiko des Forderungsausfalls nach geänderter Bewertung der Haf-

tungsanteile

Ein solcher Aufschlag ist auch unäbhängig davon vorzunehrnen, in welchem
Umfang im konkreten Fall unfallbedingte Zusatzleistungen des Autovermie*
ters in'Anspruch genommen werden, da nur so eine einheiil lche Schadens-
abwicklung möglich ist (LG Düssetdorf, aao). Das Gericht schätzt den Zu-
schlag, wie auch das LG Düsseldorf , auf 20o/o.

Da der Geschädigte kein Ersatzfahaeug einer niedrigeren Kategorie ange-
mietet hat, muss er sich im Wege des Vorteilsausgleichs ersparte Aufiruen-
dungen in Höhe von 5 o/p der Mietwagenkosten anrechnen lassen (oLG Düs-
seldod, VergR 1996, 9871 VersR 1999, 1s2B). Dies entspricht vorliegend
32,67 E.

Hinzuzurechnen sind die geltend gemachten Nebenkosten, die erstattungs-
fähig und auf Basis des $chwacke-Automietpreis-$piegels zu ermitteln sind,
Die Kosten für eine Teil' bzw. Vollkaskoversicherung sind bei der Anmietung
eines Ersatzfahaeuges grundsätzrich erstattungsfähig. unabhängig davon,
ob das bei dem Verkehrsunfall beschädigte Fahrzeug ebenfalls voll- oder
tellkaskoversichert war, besteht jedenfalls grundsätzlich ein schutzwurdiges
Interesse der Kunden der Klägerin, für die Kosten einer eventuellen Beschä-
digung des Mietfahneugs nlcht selbst aufkommen zu müssen, zumal Miet-
wagen in der Regel neuer und damit höherwertiger sind als die beschädigten
Fahzeuge (vgl. BGH, NJW 200s, 1041; oLG Köln, NZV ?e07,199; LG Düs"
seldotf aaO), Die Haftungsbefreiungskosten belaufen sich vorliegend auf
123,44 €" Schlleßlich sind auch die Kosten für die Winterreifen mit 48,00 € in
Ansatz zu bringen sind. Dass im Mälz ein Auto mit Winterreifen angemietet
wurde ist nicht zu beanstanden.
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Nach alledem ergibt sich zunächst ein objektiv erford€rlicher Gesamtbetrag
in f"löhe von 792,1T €. Abzügrich des bereits gezahrten Betrages in Höhe von
698,53 € verbreibt somit die Krageforderung in Höhe von g3,64 €.

2 .

Der Zinsanspruch ergibt sich aus gg Ag6, 2Bg BGB.

3.

Da sich die Beklagte in Veaug befand, steht der Klägerin auch ein Anspruch
auf Freistellung von den Anwartskosten zu, $$ zg0, ag6 BGB. Der Zinsan-
spruch ergibt sich insoweit aus gg 2gg, A91 BGB.

il.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus $g 91, 70g Nr,11. 713
ZPO.

Die Berufung war nicht zuzurassen, da die voraussetzungen des $ s11 Abs.4
ZPO nicht vortiegen.

Streitwert: 93,64 €

Arndt

Richterin

Ausgefertigt

Kre utzer, J ustizha uptsekretä rin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


